
18. Jahrgang                                                                Sonntag, 12.12.2021 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 50-1
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 02.12.2021 nachfol-
gende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gemacht werden.

Beschluss-Nummer: 0347/2021  
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck 
(Elbe) (Vergnügungssteuersatzung - VS)

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Sat-
zung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck (Elbe) (Vergnü-
gungssteuersatzung - VS) zum 01.01.2022.
Schönebeck (Elbe), 03.12.2021

Knoblauch
Oberbürgermeister  

Anlage I 

S a t z u n g
über die Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck (Elbe)

(Vergnügungssteuersatzung - VS)

Aufgrund der §§ 5, 8, 45 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-An-
halt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288) und der §§ 2 und 3 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 
405) jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck 
(Elbe) in seiner Sitzung am 02.12.2021 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt eine Vergnügungssteuer nach den Vorschriften die-
ser Satzung.

§ 2
Steuergegenstand

Gegenstand der Vergnügungssteuer sind folgende, im Stadtgebiet durchgeführte Veran-
staltungen gewerblicher Art: 

1.  die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Un-
terhaltungsapparaten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten 
zur Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähn-
lichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber 
hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind;

2.  die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgerä-
ten in Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO und an allen 
anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich 
sind, die das Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen 
Geräten (LAN) oder im Internet ermöglichen.

§ 3
Steuerbefreiung

Von der Steuer sind befreit: 

1. der Betrieb von Geräten ausschließlich zur Musikwiedergabe;

2.  der Betrieb von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterlie-
gen;

3.  das Halten von Apparaten nach § 2 Nr. 1 und 2 im Rahmen von Volksfesten und 
Schaustellungen auf Jahrmärkten und ähnlichen zeitlich begrenzten Veranstaltun-
gen;

4. Zirkusveranstaltungen;
      
5. Schaukelautomaten für Kleinkinder mit Geldeinwurf

6.   der Betrieb von Spielgeräten gemäß § 2 dieser Satzung, wenn der wirtschaftliche 
Eigentümer damit nachweislich keine Einnahmen erzielt.

§ 4
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist derjenige, dem die Einnahmen zufließen.

(2) Für die Steuer haften auch:

 1.  der oder die Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i.S. von § 
2 Nr. 1 und 2 aufgestellt sind, wenn sie für die Gestattung der Aufstellung ein 
Entgelt oder einen oder einen sonstigen Vorteil erhalten;

          
 2. der oder die wirtschaftlichen Eigentümer der Spielgeräte i.S. von § 2 Nr. 1 und 2.

(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden, sind Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung und Ende der sachlichen Steuerpflicht

(1)  Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem das Gerät nach § 2 Nr. 1 
und 2 an einem der dort genannten Aufstellorte in Betrieb genommen wird.

(2)  Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem das Gerät nach 
§ 2 Nr. 1 und 2 außer Betrieb gesetzt wird.

§ 6
Bemessungsgrundlage

(1)  Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer bei Geräten nach § 2 Nr. 1 und 2 
mit Gewinnmöglichkeit ist das Einspielergebnis.

(2)  Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipula-
tionssicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch 
gezählten Kasse (inklusive der Veränderungen der Röhreninhalte), abzüglich Nach-
füllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Ein negatives Einspielergebnis eines Spielge-
rätes im Kalendermonat ist mit dem Wert 0,00 € anzusetzen.

(3)   Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software 
die Daten lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, wie z.B. Aufstellort, Gerätenum-
mer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Aus-
drucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, 
Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl 
der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw.

(4)  Steuermaßstab in den Fällen des Betriebes von Geräten ohne Gewinnmöglichkeit 
nach § 2 Nr. 1 und 2 ist die Anzahl der aufgestellten Geräte im Erhebungszeitraum 
(Pauschalsteuer). 

(5)  Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrich-
tungen, die unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebenein-
ander entgeltpflichtig bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als 
ein Spielgerät. 

 
(6)  Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen 

hervorgehen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung auf-
zubewahren.

§ 7
Steuersätze

(1)  Der Steuersatz in den Fällen des § 2 Nr. 1 bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 
beträgt 15 v.H. des Einspielergebnisses.

(2)  Die Pauschalsteuer in den Fällen des § 2 Nr. 1 und 2 bei Geräten ohne Gewinn-
möglichkeit beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät, 

 a) das in Spielhallen aufgestellt ist, mit Ausnahme der Geräte zu 
  Buchst. c), d) und e)                              30,00 €
 
 b) das nicht in Spielhallen aufgestellt ist, mit Ausnahme der Geräte 
  zu Buchst. c), d) und e)       15,00 €

  unabhängig vom Aufstellort beträgt die Pauschalsteuer für

 c) Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Lebewesen dar-
  gestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharm-
  losung des Krieges zum Gegenstand haben 2.000,00 €

 d) elektronische multifunktionale Bildschirmgeräte, PC-Spiele 
  ohne Gewinnmöglichkeit                       30,00 €

 e) Dartgeräte, Billardtische und Snookergeräte          10,00 €.

§ 8
Erhebungsform, Erhebungszeitraum und 

Entstehung der Steuerschuld
(1)  Die Vergnügungssteuer wird für Veranstaltungen im Sinne des § 2 Nr. 1 bei Spiel-

geräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicherem Zählwerk als Spiel-
gerätesteuer erhoben. In allen anderen Fällen wird die Steuer als Pauschalsteuer 
erhoben.

(2)  Bei dem Betrieb von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und mit manipulations-
sicherem Zählwerk im Sinne des § 2 Nr. 1 ist der Erhebungszeitraum der Kalender-
monat. Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. 

(3)  Im Falle des Betriebes von Geräten ohne Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 2 Nr. 
1 und 2 wir die Steuer als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalen-
derjahr. Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, ist 
die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen. Die Jahresschuld entsteht 
jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01. des jeweiligen Kalenderjah-
res. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalenderjahres, entsteht die Steuer-
schuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt.   

   
§ 9

Anzeigepflichten
(1)  Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten hinsicht-

lich der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10.Tag des 
folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des 
Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, den Aufstellort, den Zeitpunkt der In-
betriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zulassungs-
nummer enthalten. 

(2)  Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden 
Veränderung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten.

§ 10
Steuererklärung, Steuerfestsetzung und Fälligkeit

(1)  Der Steuerschuldner hat bei dem Betrieb von Geräten mit Gewinnmöglichkeit in-
nerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung 
auf einem von der Stadt Schönebeck (Elbe) vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. 
Die der Anmeldung zu Grunde liegenden, nach Aufstellort, Zulassungsnummer und 
nach zeitlicher Reihenfolge sortierten Zählwerksausdrucke sind der Steuererklä-
rung in Kopie beizufügen. Nach Aufforderung durch die Steuerbehörde sind die 
Zählwerksausdrucke im Original vorzulegen. 

(2)  Es handelt sich bei der Steuererklärung um eine Steueranmeldung i.S. des § 150 
Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung. Der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu 
berechnen. 

(3)  Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig ab, so setzt die Stadt Schönebeck (Elbe) die 
Steuer durch schriftlichen Bescheid fest. Dabei kann sie von den Möglichkeiten 
der Schätzung der Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszu-
schlägen nach den Vorschriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. Ein durch 
Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe 
des Bescheides zu entrichten.

(4)  Im Falle des Betriebes von Spielgeräten im Sinne des § 2 Nr. 1 und 2 ohne Gewinn-
möglichkeit wird die Steuer zu Beginn des  Erhebungszeitraumes auf der Grundlage 
der Anmeldung entsprechend § 9 durch Bescheid festgesetzt. Die Steuer ist 1 Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 11
Sicherheitsleistung

Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtli-
chen Höhe der Steuerschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs 
gefährdet erscheint.

§ 12
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

(1)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist berechtigt, auch während der Veranstaltung zur 
Nachprüfung der Steuererklärung (Steueranmeldung) und zur Feststellung von 
Steuertatbeständen die Veranstaltungs- und Aufstellorte zu betreten, Geschäftsun-
terlagen einzusehen und die Vorlage der Zählwerksausdrucke im Original zu ver-
langen. 

(2)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der 
Abgabenordnung durchzuführen.

(3)  Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung 
dem von der Stadt Schönebeck (Elbe) Beauftragten Zutritt zu den Veranstaltungs- 
und Geschäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünf-
te zu erteilen sowie Räumlichkeiten, Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterla-
gen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig

 1.  entgegen § 9 die Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme oder Veränderungen von 
bzw. bei Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats an-
zeigt oder wer die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, 
den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Spielgeräten mit Ge-
winnmöglichkeit zusätzlich die Zulassungsnummer nicht angibt;

  2.  entgegen § 10 Abs. 1 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb von 10 Ta-
gen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes auf einem von der Stadt Schönebeck 
(Elbe) vorgeschriebenen Vordruck abgibt oder wer nicht die der Anmeldung 
zu Grunde liegenden, nach Aufstellort, Zulassungsnummer und nach zeitlicher 
Reihenfolge sortierten Zählwerksausdrucke in Kopie oder im Original der Steu-
ererklärung beifügt;

 3.  entgegen § 12 Abs. 3 bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem von der 
Stadt Schönebeck (Elbe) Beauftragten nicht Zutritt zu den Veranstaltungs- und 
Geschäftsräumen gestattet oder wer nicht alle für die Besteuerung bedeutsamen 
Auskünfte erteilt oder wer Räumlichkeiten, Zählwerksausdrucke oder  
Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, nicht zu-
gänglich macht 

  und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder  nicht gerechtfertigte Abga-
benvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung).

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000 Euro geahndet werden.

§ 14
Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung bei der Stadt Schönebeck (Elbe) 
bereits angemeldeten Geräte gelten als angemeldet im Sinne des § 9 Abs. 1.

§ 15
Billigkeitsmaßnahmen 

(1)  Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.

(2)  Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden.

(3)  Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen erfolgt auf Antrag des Steuerpflich-
tigen unter Vorlage prüffähiger Unterlagen, die die wirtschaftlichen Verhältnisse 
darstellen.

§ 16
Gleichstellungsklausel

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Richtlinie gelten jeweils für Perso-
nen mit männlichem, weiblichem und diversem Geschlecht sowie für Personen ohne 
Geschlechtsangabe.

§ 17
Inkrafttreten/ Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Er-
hebung einer   Vergnügungssteuer   (Vergnügungssteuersatzung)   vom   12.12.2011,   
veröffentlicht  im 

Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 18.12.2011, außer Kraft.

Schönebeck (Elbe), den 03.12.2021

Knoblauch
Oberbürgermeister  

Beschluss-Nummer: 0352/2021  
Satzung zur Regelung der Gebühren und Ansprüche für Einsätze und Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) außerhalb der unentgelt-
lich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehr-Kostensatzung - FWKS-)

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Satzung 
zur Regelung der Gebühren und Ansprüche für Einsätze und Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben (Feuerwehr-Kostensatzung -FWKS-) einschließlich der jährlichen Ge-
bührenverzeichnisse 2018, 2019, 2020 sowie 2022, 2023 und 2024 als Anlagen.

Schönebeck (Elbe), 03.12.2021

Knoblauch
Oberbürgermeister  

Anlage I

Satzung zur Regelung der Gebühren und Ansprüche für Einsätze und Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe)  

außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
(Feuerwehr-Kostensatzung -FWKS-)  

 
Auf Grund der §§ 4, 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 406) in 
Verbindung mit den §§ 2, 22 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 2017 
(GVBl. LSA S. 133) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schöne-
beck (Elbe) in seiner Sitzung am 02.12.2021 folgende Satzung beschlossen:  
  

§ 1 
Grundsatz  

Die Stadt Schönebeck (Elbe) unterhält eine Freiwillige Feuerwehr gemäß den Be-
stimmungen des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(BrSchG).  
 

§ 2
Kostenfreie und kostenpflichtige Einsätze  

(1)  Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) ist bei Brän-
den, Notständen und Hilfeleistungen zur Rettung von Menschen, Tieren als auch 
bedeutenden Sachgütern unentgeltlich, soweit diese nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden sind.  

 
(2)  Für alle anderen als die in Abs. 1 genannten Einsätze werden Gebühren nach Maß-

gabe dieser Satzung und der jährlichen Gebührenverzeichnisse, welche als Anlagen 
Bestandteile dieser Satzung sind, erhoben.  

  
§ 3 

Gebührenpflichtige Einsätze  
(1) Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt Gebühren für  
 
 1. Einsätze nach § 22 Abs. 1 Satz 1 BrSchG sowie Einsätze nach § 22 Abs. 1 Satz 2 
  BrSchG, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind, 
 
 2.  andere als in § 22 Abs. 1 Satz 1 und 2 BrSchG genannte Einsätze, die dem 

abwehrenden Brandschutz (§ 1 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 3 BrSchG) oder der Hil-
feleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen (§ 1 Abs. 1 Alt. 3, Abs. 4 
BrSchG) dienen,  

 3. freiwillige Einsätze,  

 4. die Stellung einer Brandsicherheitswache,  

 5. bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen.

 Zu den freiwilligen Einsätzen nach Nr. 3 gehören insbesondere:  
 
  a)  Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder ge-

fährlichen Stoffen,  
 
  b) Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen etc.,  

  c)  zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- 
und sonstigen Hilfsgeräten,  

  d) Einfangen von Tieren,  

  e) Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern,  

  f) Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten, 
 
  g) Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen, 
 
  h)  Gestellung von Feuerwehrkräften und eventuell weiterem technischen Ge-

rät in anderen Fällen. 




